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RS OGH 1989/6/14 1Ob561/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1989

Norm

ABGB §1431 G

ABGB §1435

StVG §51

StVG §53

StVG §55

JN §1 CXXI

JN §1 DIb2

Rechtssatz

Für den Anspruch eines Strafgefangenen auf Leistung einer angemessenen Vergütung von Arbeiten, die ihm im

Rahmen des Strafvollzuges zugewiesen wurden, ist der Rechtsweg auch dann unzulässig, wenn das Klagebegehren

ausdrücklich auf den Rechtsgrund der Bereicherung gestützt wird.
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